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Protokollauszug vom 21. September 2020 

 
 
 
 
GGR-Nr. 2020.84 
Nutzungsrichtlinie für den öffentlichen Raum in der Lokstadt (öffentlicher Gestal-
tungsplan Sulzerareal Werk 1) 

 

 
 
Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 21. September 2020 beschlossen: 
 
 
 
 
1. Der Stadtrat wird ermächtigt, die Nutzungsrichtlinie für den öffentlichen Raum in der 
Lokstadt gemäss GGR-Weisungsbeilage Nr. 2020.84 zu erlassen.  
 
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, sich aus der Entwicklung des Areals ergebende Änderungen 
der Nutzungsrichtlinie selbständig vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 Für den Grossen Gemeinderat 
 Der Ratsschreiber: 
 

  
 
 M. Bernhard 
 
 
 
 

Mitteilung an: 

- Dept. Bau, Bezirksrat. 
 


